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Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Recht auf
Information

ich sende //men unser Haus-

ha/fhadgef und Zu'tte 5ie um

Prü/un^ und ßeurfe//un^ der
Za/rZen und um Beantwortung
mezner Braken, /c/z hahe mz't

Beuten und Vermö^ensertra^
ezn 7Ö/zr/z'c/2es Bz'n/coznmen von
Fr. 56 049 - und ein Vermögen

von Fr. 300 000-, meine Frau,
noc/z nic/zt BentenBezü^enn,
aus i/zrem Vermögen (Pensions-
ZcassenauszaZzZung) einen Frtrag
von ruzzd Fr. 6000.-. TotaZ Fe-

tragen unsere Aussahen inZcZ.

FerienZzazzs Fr. 79 000.-. Vom

/Capita/ werden aZso rund
Fr. / 7 000 - verbraucht. Meine

Fragen: Me so/Zen die Kosten
vertei/t werden? So/Z die Zzzsatz-

rente der£Zze/rau /xzr aZZgemeine

Ausgaben verwendet werden?
So/Z der Frazz netzen einer «Gra-

ti» noc/z ein zusätzZz'cZzer Betrag
zur Vez'/r'zgzz7zg geste/Zt wezden?

FZat der Mann ein BecZzt auf
/nformationen über dezz Stand
des Vermögens derFrau? Bs Ziegt

mirseZzr daran, einegerecZzte Lö-

szzz7g zu ZzaZzen.

Und das verlangt nach
einer beidseitigen ehrlichen
Offenlegung aller finanziel-
len Angelegenheiten. Abgese-
hen davon: Auch nach Gesetz

sind die Ehegatten verpflich-
tet, sich gegenseitig Auskunft
zu geben über Einkommen
und Vermögen. Womit Ihre
vierte Frage bereits beantwor-
tet ist.

Zu Ihrem Budget: Sie ha-
ben einen recht grosszügigen
Lebensstil, was natürlich
dementsprechend kostet.

Wichtig ist, dass sich beide

einig sind über die Verwen-
dung des Geldes, und das ist
bei Ihnen anscheinend der
Fall; Sie möchten beispiels-
weise das Ferienhaus, das mit
einigen tausend Franken zu
Buche schlägt und den Aus-

gabenüberschuss zum gross-
ten Teil mitverursacht, nicht
aufgeben. Diesen Ausgaben-
überschuss würde ich im Ver-
hältnis der Vermögen - ein
Drittel zu zwei Drittel - teilen.
So vermindert sich Ihr Kapi-
tal um rund Fr. 11 300 - jähr-
lieh, das Ihrer Frau um
Fr. 5600.-. Voraussetzung ist,
dass sich beide ans Budget

halten. Wer ohne Notwen-
digkeit mehr ausgibt, hat das

selber zu berappen. Erhält
Ihre Frau in vier Jahren die
AHV-Rente, vermindert sich
der Kapitalverbrauch dem-

entsprechend. «Die Ehegat-
ten sorgen gemeinsam, ein je-
der nach seinen Kräften (die
auch finanziell gemeint
sind), für den gebührenden
Unterhalt der Familie» (Arti-
kel 163 ZGB).

Teilen Sie den Kapitalver-
brauch nach obigem «Re-

zept», erübrigt sich Ihre zwei-
te Frage nach dem Gebrauch
der Zusatzrente, ob diese für
allgemeine Ausgaben ver-
wendet wird. Der Ehemann
erhält diese Rente für seine
noch nicht rentenberechtigte
Ehefrau, um die familiären
Auslagen zu bestreiten.
(Frage 3:) «Sollte der Frau

nebst <Grati> noch ein gros-
serer Betrag zur freien Verfü-

gung gestellt werden?» Leider
weiss ich nicht, was (und vor
allem wieviel) Sie unter «Gra-
ti» verstehen. Laut Eherecht
hat die haushaltführende Per-

son Anrecht auf einen ange-
messenen Betrag zur freien
Verfügung. Angemessen dem
Budget natürlich. Beide Ehe-

leute sollten etwa gleichviel
Geld und möglichst auch
gleichviel Zeit zur persönli-
chen Verfügung haben. Ar-
beitet Ihre Frau einiges mehr
in Haus und Garten, sollte das

dementsprechend honoriert
werden. Vorausgesetzt, das

Budget erlaubt es, und unter
Berücksichtigung der eigenen
Einkünfte.

Ob Sie meinen Vorschlag
gerecht finden? Gerechtig-
keit hat verschiedene Gesich-
ter und ist immer auch per-
sönliche Ansichtssache

Mar/anne Gahw/Zer

Der Ratgeber...
steht a//en Zeser/nne/i

und tesern c/er Ze/t/upe zur
Verfügung. £r /st Fosten/os,

wenn c//e Frage von

o/Zgeme/nem /nferesse /st

und d/e Antwort Zn der

Ze/t/upe pub//z/ert w/rd.

Für fo/gende Geb/ete stehen

/hnen 5pez/a//sten zur
Verfügung:

Fund ums Ge/d

ßan/c

Generot/onenfragen
AHV
Recht

Med/z/n

Versicherungen

Traumdeutung

SoZ/ten 5/e Fragen zu
anderen Themen hohen,
werden w/r entsprechende
Fachpersonen für d/e

Beantwortung Zhrer Fragen
suchen.

Reda/ct/on Ze/t/upe

Aktive Wanderferien im Engadin.
Am Dorfrand von Celerina und St. Moritz
liegt das Hotel Cresta Kulm. Ein Garten mit
Schwimmbad und Liegestühlen trennt das
Hotel von der Strasse nach St. Moritz, die
während des Sommers für den Verkehr ge-
sperrt ist.
Das Hotel liegt ruhig und sonnig, äusserst
zentral und nahe der Busstation, der Talstation
der Marguns-Bergbahn und der Bahnhöfe
Celerina und Staz, inmitten des schönsten
Wandergebietes im Engadin.
Das gepflegte und persönlich geführte Haus
verfügt über elegante Aufenthaltsräume und

helle Zimmer, deren Badezimmer mit An-
nehmlichkeiten wie Fön, Personenwaage,
rutschfeste Dusch- und Badewannen, ausge-
stattet sind. Hier fühlen sich aktive Stamm-
gäste wohl, möchten Sie auch einer werden?
Die Réception des Hotels gibt Ihnen gerne
Auskunft...

Fam. G. E. & Ch. Wagner
Hotel Cresta Kulm, 7505 Celerina 1

Tel. 082/3 84 97
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